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1 Zweck

Diese Verfahrensanweisung regelt das Vorgehen zur Durchführung einer Gefährdungsermittlung am Arbeitsplatz.

2 Anwendungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für N.N.
3 Begriffe

Begriff
Definition / Erläuterung

Arbeitsplatz
Ist der Bereich, in dem sich der Beschäftigte zur Ausübung seiner ihm vom Arbeitgeber übertragenen Tätigkeiten aufhält.

Diese können je nach Art der Aufgabe ein fester Ort (z.B. Werkstatt, Büro) oder wechselnde Orte unterschiedlicher Aufenthaltsdauer (z.B. Bastelle, Grünanlagen) sein.

Gefahr
ist die Möglichkeit des unkontrollierten, ungesicherten Freiwerdens von Energie, die zur Schädigung des Menschen führen kann.

Gefährdungen
sind dadurch gekennzeichnet, dass schädigende Energien bzw. Einflüsse (z.B. elektrische Energie, Gefahrstoffe) mit dem Menschen räumlich und zeitlich zusammentreffen und damit die Möglichkeit des Eintritts eines Gesundheitsschadens gegeben ist.

Zu Gefährdungen zählen ebenfalls Belastungen, z.B. Arbeitsumgebungen, schwere körperliche Arbeit und psychische Belastungen.

Schutzziele
drücken Forderungen und Vorgaben aus, die Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zum Inhalt haben.

Tätigkeiten
sind Teile des Arbeitsauftrages und durch das jeweils benötigte Arbeitsmittel charakterisiert (z.B. Schweißen, Dateneingabe).

4 Zuständigkeiten

4.1 Pflichten des Arbeitgebers

Nach dem Arbeitsschutzgesetz vom August 1996 hat der Arbeitgeber umfangreiche Beurteilungspflichten, in bezug auf Gesundheitsgefährdungen, die an den Arbeitsplätzen seiner Beschäftigten auftreten können, zu erfüllen.

Die Grundlagen für das Arbeitsschutzgesetz ist die europäische Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz 89/391/EWG.

Danach hat der Arbeitgeber nicht nur die erforderlichen Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz unter Berücksichtigung aller die Arbeit berührenden Umstände zu treffen, sondern auch die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen und erforderlichenfalls diese sich ändernden Gegebenheiten anzupassen.

Hierzu gehören neben Unfallverhütung und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren auch die Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit.

Hierbei ist der jeweilige Stand der Technik zu berücksichtigen.

Eine wesentliche Voraussetzung für den Arbeitgeber, seinen Pflichten nachzukommen, ist die Gefährdungsbeurteilung.

Hierzu ist eine gezielte und systematische Ermittlung der bestehenden Gefährdungen und Belastungen, die auf die Beschäftigten einwirken können, erforderlich.

Die Ermittlung der Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz sollte durchgeführt werden:

· als Erstermittlung an bestehenden Arbeitsplätzen,

· bei Änderung von Vorschriften bzw. Veränderungen des Standes der Technik,

· wenn Einrichtungen wesentlich erweitert oder umgebaut werden,

· die Nutzung der Einrichtungen wesentlich geändert wird,

· vor Anschaffung neuer Maschinen und Produktionsausrüstungen,

· bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsorganisation sowie

· nach dem Auftreten von Arbeitsunfällen, Beinaheunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen.

Der Arbeitgeber hat die Verpflichtung, das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis der Überprüfungen zu dokumentieren.

4.2 Zuständigkeiten für Gefährdungsermittlung am Arbeitsplatz

Der Arbeitgeber oder eine vom Arbeitgeber beauftragte Person ist zuständig für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung.

Zur Durchführung der Gefährdungs-/ Belastungsbeurteilung kann ein Team aus erfahrenen Mitarbeitern gebildet werden.

Diesem sollten je nach Bedarf beratend zur Seite stehen:

· Fachkräften für Arbeitssicherheit,

· Betriebsärzte,

· weitere Fachleute.

Es wird empfohlen, bei der Untersuchung der Arbeitsplätze/Tätigkeiten die jeweils betroffenen Mitarbeiter in die Ermittlung als „Fachmann vor Ort“ mit einzubeziehen.

Dem Betriebsarzt/Personalrat sollte die Teilnahme ermöglicht werden.

Aufgabenträger (Wer)
Aufgabe (Wofür)
Form

(E/D/M/I)









(Legende: E = Entscheidung / D = Durchführung / M = Mitwirkung / I = Informationssender oder –empfänger)

5 Ablaufbeschreibung

5.1 Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz erfolgt nach den folgenden methodischen Arbeitsschritten:

1. Festlegung der Betrachtungseinheit

Als Betrachtungseinheit werden Arbeitsbereiche oder Arbeitsplatz/Tätigkeiten festgelegt.

2. Ermitteln von Gefährdungen

Ermittlung des Ist-Zustandes bezüglich der arbeitsbedingten Gefährdungen, z.B. durch

· Betriebsbegehungen,

· Checklisten,

· Arbeitsbereichsanalysen,

· Auswertung von Unfällen,

· Beinaheunfällen und

· arbeitsbedingten Erkrankungen.

3. Schutzziele ermitteln und festlegen

Schutzziele legen den sicheren Soll-Zustand fest.

Sie sind in der Regel in Gesetzen, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Normen u.ä. enthalten.

4. Maßnahmen ableiten und durchführen

Die Schutzmaßnahmen sind nach der sogenannten TOP-Rangfolge

1. technisch

2. organisatorisch

3. personenbezogen

auszuwählen und durchzuführen.

5. Wirksamkeit überprüfen

Nach Abschluss der Gefährdungsbeurteilung und in regelmäßigen Intervallen sind eine Durchführungs-, Wirkungs- und Erhaltungskontrolle durchzuführen.

5.2 Verfahrensweise zur Gefährdungsbeurteilung

Die im Kapitel 2.6 vorliegenden Muster-Gefährdungsbeurteilungen können direkt zur weiteren Bearbeitung und als Vorlage verwendet werden.

Weiterhin können Hilfsmittel der Berufsgenossenschaften zur Erstellung eigener Checklisten herangezogen werden.

Zur Ermittlung von Gefährdungen können auch sonstige erhältliche Checklisten oder Kataloge benutzt werden.

Die Vorgehensweise der Gefährdungsbeurteilung ist beispielhaft mit einem Ablaufschema in der GUV 50.11 dargestellt.

5.3 Festlegung der Betrachtungseinheit

Die Gefährdungsbeurteilung ist für jeden Arbeitsplatz im Unternehmen durchzuführen.

In Abhängigkeit von der Betriebsgröße und der Betriebsart bieten sich jedoch unterschiedliche Vorgehensweisen an, um die Gefährdungsbeurteilung effektiv und vollständig durchzuführen.

Als Betrachtungseinheit kommen in Frage:

1. Arbeitsbereich

2. Tätigkeit/Arbeitsplatz

Je nach Bedarf können sich die Betrachtungseinheiten ergänzen, d.h., die Gefährdungsbeurteilung kann erst arbeitsbereichsbezogen und anschließend tätigkeitsbezogen erfolgen.

5.3.1 Arbeitsbereichsbezogene Analyse

Die Betrachtungseinheit Arbeitsbereich bietet sich an, wenn für mehrere räumlich zusammengefaßte Arbeitsplätze gleiche Bedingungen gelten, z.B. Arbeitsumgebungseinflüsse wie Lärm und Beleuchtung.

Des weiteren lassen sich Faktoren, die die gesamte Arbeitsstätte betreffen, in dieser Form beurteilen.

5.3.2 Tätigkeits-/Arbeitsplatzbezogene Analyse

Diese Analyseart eignet sich für die Beurteilung von Bedingungen, die sich konkret aus der Tätigkeits- oder Arbeitsplatzcharakteristik ergeben.

5.4 Gefährdungs-Check

Ein systematischer Gefährdungs-Check am Arbeitsplatz mit Hilfe von tabellarisch aufgebauten Formularen soll die Ermittlung von Gefährdungen und Gesundheitsrisiken im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung erleichtern.

Zusammengefaßt in Gefährdungsgruppen (in der Regel 13 Gefährdungsarten) werden die einzelnen Gefährdungen und Belastungen erläutert (siehe Beispiel in GUV 50.11).

Die in den Beispielen der GUV 50.11 angegebenen Prüfkriterien sollen dem Anspruch einer Grobanalyse gerecht werden.

Eine inhaltliche Erweiterung und Vertiefung, z.B. im Rahmen von Feinanalysen, sollte sich bei Bedarf anschließen.

Die Angabe grundlegender Regelwerke soll Ihnen Information über relevante Vorschriften geben und Ihnen bei der Festlegung der Schutzziele behilflich sein.

Der Gefährdungs-Check am Arbeitsplatz stellt eine umfassende Informationsquelle zur Ermittlung von Gefährdungen und Belastungen dar.

6 Dokumentation

Der Gesetzgeber fordert in § 6 des Arbeitsschutzgesetzes vom Unternehmer eine Dokumentation über:

· das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung

· die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und

· das Ergebnis der Überprüfung der Wirksamkeit der Arbeitsschutzmaßnahmen.

Die Form der Dokumentation hängt ab von der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten.

Für Tätigkeiten bzw. Arbeitsplätze mit gleichartiger Gefährdungssituation ist eine zusammenfassende Dokumentation ausreichend.

Für Unternehmen mit 10 oder weniger als 10 Beschäftigten besteht keine Pflicht zur Dokumentation, es sei denn, sie wird durch die zuständige Behörde aufgrund einer besonderen Gefährdungssituation verlangt.

Die Dokumentation empfiehlt sich jedoch auch für diese Unternehmensgruppe durch die Möglichkeit, die betriebliche Gefährdungssituation systematisch aufzuzeigen und Prioritäten für Arbeitsschutzmaßnahmen festlegen zu können.

Andere Unterlagen über Gefährdungen und Belastungen im Unternehmen (z.B. Gefahrstofflisten oder -kataster) sollten die Unterlagen ergänzen.

Unterlage
aufbewahrende
Organisationseinheit
Aufbewahrungsdauer

Gefährdungsbeurteilung N.N.
N.N.
N.N.

7 Mitgeltende Unterlagen

Dok.-Nr.
Ausgabedatum
Titel

ArbSchG
1996-08-21
Arbeitsschutzgesetz

GUV 50.11
1997-05-00
Beurteilung von Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz

GUV 50.11.13
1998-06-00
Gefährdungs-/Belastungs-Katalog – Verwaltung, Büroräume (Bürotätigkeiten, Arbeiten an Kopierern/Kopiersystemen, Registraturarbeiten)

2.6.1
2001-00-00
Gefährdungsermittlung Arbeitsplatz Schwimmmeister

2.6.2
2001-00-00
Gefährdungsermittlung Arbeitsplatz Kassiererin

2.6.3
2001-00-00
Gefährdungsermittlung Arbeitsplatz Betriebshandwerker

2.6.4
2001-00-00
Gefährdungsermittlung Arbeitsplatz Reinigungskraft

8 Verteiler

Die nachfolgend genannten Stellen erhalten jeweils die aktuelle Ausgabe dieser Verfahrensanweisung:

Empfänger
Empfänger
Empfänger

Amt / Abteilung
oder Name Stelle/Person
oder Abteilung





9 Änderungsdienst

Diese Verfahrensanweisung unterliegt einem Änderungsdienst.

Für den Änderungsdienst ist zuständig Herr / Frau N.N.
Korrekturen aus Anlass einer Aktualisierung oder Fehlerbeseitigung sind über den Änderungsdienst zu veranlassen.

10 Anlage

Zu dieser Verfahrensanweisung gelten die folgend aufgeführten Anlage mit:

Anlage-Nr.
Ausgabedatum
Titel der Anlage

1
200j.mm.tt


11 Inkraftsetzung / Geltungsfrist / -dauer

Diese Verfahrensanweisung tritt in Kraft zum / gilt an dem tt.mm.2001.
Sie gilt bis zum tt.mm.2001.
Diese Verfahrensanweisung gilt bis zur nächsten Überprüfung.

Sie ist mindestens einmal jährlich vom Inkraftsetzer auf Gültigkeit und Aktualität zu prüfen.

Erstellt: tt.mm.2001
Fr. Siliax SW Hof / Kreische DC
Geprüft: tt.mm.2001
Name Fachvorgesetzter
Freigegeben: tt.mm.2001
Name Änderungsdienst
in Kraft gesetzt zum: tt.mm.2001
Name XXX- / Badleiter
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